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Prämien-Entlastungs-Initiative: 
Die Kantone empfehlen ein Nein

Am 9. Juni 2024 findet die Volksabstimmung über die 
Volksinitiative «Maximal 10% des Einkommens für die 
Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initia-
tive)» statt. Mit der Initiative sollen künftig die von 
den Versicherten zu übernehmenden Prämien höchs-
tens zehn Prozent des verfügbaren Einkommens 
 betragen. Die Kantonsregierungen lehnen die Initia-
tive aus den folgenden Gründen ab:

DIE INITIATIVE LÖST DIE GRUNDSÄTZLICHEN 
PROBLEME DES GESUNDHEITSWESENS NICHT
– Die Initiative konzentriert sich auf die Finanzierung der 

Prämienverbilligungen. Die grundsätzlichen Herausforde-
rungen – das Kostenwachstum, die Spital- und Pflege-
finanzierung, die Digitalisierung und den Fachkräfteman-
gel – geht sie nicht an.

DIE ANNAHME DER INITIATIVE UND IHR VOLLZUG 
WÄREN FINANZIELL KAUM TRAGBAR
– Die Annahme der Initiative hätte jährliche Mehrkosten für 

Bund und Kantone von bis zu 5 Milliarden Franken zur 
Folge. Im ungünstigsten Szenario könnten die Mehr-
kosten bis 2030 auf bis zu 11,7 Milliarden Franken 
ansteigen.

– Der indirekte Gegenvorschlag, der bei einem Nein zur 
Initiative in Kraft tritt, hat ebenfalls erhebliche Auswirkun-
gen auf die kantonalen Finanzhaushalte.

DIE KANTONE NEHMEN IHRE VERANTWORTUNG 
WAHR
– Bund und Kantone finanzieren die Prämienverbilligung 

gemeinsam. Der Anteil der Kantone liegt bei 46,4 Pro-
zent. Die Kantone tragen also ihren Anteil zur Prämien-
verbilligung bei.

– Die Kantone mit der derzeit höchsten mittleren Prämie 
haben den Kantonsbeitrag an die Prämienverbilligung in 
den letzten zehn Jahren stark erhöht: Tessin +27 Prozent, 
Basel-Stadt +43 Prozent, Genf +176 Prozent.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN KANTONEN  
SIND GEWOLLT UND SINNVOLL
– Dass nicht alle Kantone bei den Prämienverbilligungen 

gleich vorgehen, ist im System vorgesehen und das 
Resultat demokratischer Entscheide auf kantonaler 
Ebene.

– Das Gesundheitswesen in Appenzell-Innerrhoden ist 
nicht gleich ausgestaltet wie in Genf und auch nicht 
gleich teuer. Es liegt auf der Hand, dass dann auch die 
Prämienverbilligung kantonal unterschiedlich ausgestal-
tet ist. Das Bundesrecht gewährt den Kantonen bei der 
Prämienverbilligung bewusst einen grossen Handlungs-
spielraum. 

– Die Prämienverbilligungen können nicht isoliert betrach-
tet werden. Vielmehr sind sie eingebettet in das kanto-
nale Steuer- und Sozialleistungssystem.


